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Drei Rechtsgebiete –  
ein brillantes Werk.

Der Jahrbuch-Bestseller im  
Personalrecht
Im Küttner finden Sie in über 400 Stichwörtern umfassende 
Antworten, jeweils aus arbeits-, lohnsteuer- und sozialver-
sicherungsrechtlicher Sicht. Enthalten ist der Zugriff auf die 
dreimal jährlich aktualisierte Online-Version des Küttner, u.a. 
mit der zitierten Rechtsprechung, Gesetzen, Verordnungen und 
Verwaltungsanweisungen sowie Musterformularen. 

Zur Neuauflage
Die Ausgabe 2024 berücksichtigt:

	� Neueste Rechtsprechung des EuGH und des BAG zum 
Urlaubsrecht, zum Kündigungs- und Beschäftigungsdaten-
schutzrecht sowie zur geringfügigen Beschäftigung
	� Neuerungen betreffend das Hinweisgeberschutzgesetz, das 

Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz sowie das 
Gesetz zur Stärkung der Aus- und Weiterbildung
	� Lohnnsteuerrechtliche Auswirkungen des Kreditzweit-

marktförderungsgesetztes

Außerdem: die Pfändungsfreigrenzen 2023, neue Stichworte 
wie z.B. »Workation«, »Bonus« und »Employer of Record«.

Küttner
Personalbuch 2024

31. Auflage. 2024. Rund 3500 Seiten.
In Leinen mit Freischaltcode für Zugang zum 
Online-Modul ca. € 159,–
ISBN 978-3-406-81443-3
Neu im April 2024

 beck-shop.de/36228657

Vorteile auf einen Blick

	� über 400 Stichworte aus der betrieblichen 
Personalpraxis

	� umfassende und vernetzte Darstellung 
der Stichworte

	� zusätzlich in der Online-Version: Ver-
tragsmuster und Formulare sowie unter-
jährige Aktualisierungen

Dieses fachlich komprimierte und äußerst praxistaugliche 
Werk ist seit vielen Jahren ein Klassiker und eine unverzicht-
bare Hilfestellung für jede Personalabteilung.

RA Martin Jonetzko, in: unternehmen! 02/2023, zur Vorauflage

 

NZA Editorial Heft 4/2024
 

Rechtsprechungsänderung im Massenentlassungsrecht? 

Am 14.12.2023 (6 AZR 157/22 (B), NZA 2024, 119) kündigte der 6. Senat des BAG 
eine Änderung seiner Rechtsprechung zu §§ 17 ff. KSchG an: „Nach nochmaliger 
Prüfung der Rechtslage“ sei er zur Auffassung gelangt, ein Verstoß gegen die Ver-
pflichtung zur Erstattung einer Massenentlassungsanzeige (§ 17 I KSchG) habe 
ebenso wie alle anderen denkbaren Fehler im Anzeigeverfahren (§ 17 III KSchG) 
nicht die Nichtigkeit der Kündigung (§ 134 BGB) zur Folge. Die gebotene Sanktion 
müsse vielmehr der Gesetzgeber bestimmen (Rn. 7). Bezüglich der Sank-
tion bei Fehlern im Konsultationsverfahren (Nichtigkeit der Kündigung) 
sei eine Änderung der Rechtsprechung hingegen nicht veranlasst (Rn. 51). 
Im Hinblick darauf wurde der 2. Senat angefragt, ob er dieser Änderung 
folge oder an seiner entgegenstehenden Rechtsprechung festhalte (vgl. 
§ 45 III 1 ArbGG).  
 
Höchstrichterliche Rechtsprechung entsteht aufgrund eines „prinzipiell 
irrtumsanfälligen Erkenntnisprozesses“ (BVerfG NZA 1993, 213 (214)) 
und kann Änderungen unterliegen. Daher kann es einem Unternehmen 
(wie zB Air Berlin) passieren, dass es jahrelang die Instanzen durchläuft 
und unterliegt, um nun zu erfahren, dass die Entscheidungen (aus der ersten Runde) 
doch nicht richtig waren. Schon aus Gründen der Rechtssicherheit sollten die höchs-
ten Gerichte „bessere Einsicht“ nur auf Grundlage ganz überzeugender Argumente 
äußern. Dies ist beim Vorlagebeschluss des 6. Senats nicht uneingeschränkt der Fall.  
Wenig überzeugend ist bereits die Differenzierung: keine Folgen für Fehler im Anzei-
geverfahren, hingegen Nichtigkeit der Kündigung nach § 134 BGB bei Fehlern im 
Konsultationsverfahren. Gerade auf Nachfrage des 6. Senats hatte der EuGH erst 
jüngst zum Konsultationsverfahren entschieden, dass „das Recht auf Information 
und Konsultation den Arbeitnehmervertretern zukommt und nicht dem einzelnen 
Arbeitnehmer [und] dass Art. 2 III [MERL] den betroffenen Arbeitnehmern einen 
kollektiven und keinen individuellen Schutz gewährt“ (EuGH NZA 2023, 1454 
Rn. 32; NZA 2023, 887 Rn. 37). Dies legt es nahe, das Konsultationsverfahren bzw. 
§ 17 II KSchG – entgegen dem 6. Senat – gerade nicht als Verbotsnorm iSd § 134 
BGB anzusehen und Fehler im Konsultationsverfahren nicht einem Unwirksamkeits-
verdikt zu unterwerfen.  
 
Nicht überzeugend ist ferner, dass jegliche Fehler im Anzeigeverfahren künftig nicht 
zur Unwirksamkeit der Kündigung führen sollen, obwohl die Anzeigepflicht nach 
dem BAG mittelbar „auch individualschützende Wirkung“ hat. Damit fällt der  
6. Senat sogar hinter seine alte Rechtsprechung aus 2005 zurück, wonach jedenfalls 
bei – entgegen § 17 I KSchG – vollständig unterlassener Massenentlassungsanzeige 
die Entlassung nicht wirksam werden kann (§ 18 I KSchG) und die dauerhafte Ent-
lassungssperre dieselben Rechtswirkungen wie § 134 BGB hat (BAG NZA 2005, 
1109 (1110 f.)).  
Zu Recht hat sich der 2. Senat den Ausführungen des 6. Senats nicht angeschlossen, 
sondern am 1.2.2024 vor Durchführung eines Verfahrens beim Großen Senat des 
BAG den EuGH zur Klärung der Folgen von Verstößen im Anzeigeverfahren (vgl. 
Art. 4 und 6 MERL) angerufen (2 AS 22/23 (A), NZA 2024, 257). Man darf ge-
spannt sein, wieviel „Junk“ nach der Entscheidung des EuGH noch übrig bleibt. 
 

Rechtsanwalt Professor Dr. Mark Lembke, LL.M. (Cornell),  
Greenfort, Frankfurt a. M. 


